
 

Amt für Jugend, Familie und Frauen 

Vereinbarung zum Verfahren gemäß § 8a SGB VIII zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl 
 

Das Amt für Jugend, Familie und Frauen Bremerhaven 

und 

    

Name, Vorname des Leistungserbringers 

schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII die folgende 

Vereinbarung: 

§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag 

(1) Sie gewährleisten, dass Sie bei Anhaltspunkten über eine Gefährdung des Wohles eines 

Kindes oder Jugendlichen, die Sie im Rahmen ihrer Dienstausübung erhalten, diese wie folgt 

bearbeiten:  

Zur Sicherstellung der Einschätzung der Anhaltspunkte, der Gefährdungseinschätzung und 

der Verfahrensabläufe haben Sie sich den Gemeinsamen Handlungsrahmen 

Kindeswohlgefährdung bekannt zu machen. 

(2) Sie organisieren bei gewichtigen Anhaltspunkten zeitnah ein Fallgespräch zur 

Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung mindestens einer weiteren pädagogischen 

Fachkraft oder einer insoweit erfahrenen Fachkraft (Vier-Augen-Prinzip). 

(3) Im Rahmen der Gefährdungseinschätzung wird entschieden, welche Maßnahmen 

ergriffen werden und wer für ihre Durchführung verantwortlich ist. Auf der Basis dieses 

Schutzplanes erfolgt eine Einbeziehung der Personensorgeberechtigten, soweit hierdurch 

der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Je nach 

Alter des Kindes wird dieses einbezogen (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Das Verfahren ist 

eindeutig beschrieben, verbindlich geregelt und einzelfallbezogen nach den Vorgaben des 

Gemeinsamen Handlungsrahmens Kindeswohlgefährdung zu dokumentieren. Zum 01.01. 

eines jeden Jahres wird eine anonymisierte Meldung über die Anzahl der im Vorjahr 

durchgeführten Verfahren nach § 8a SGB VIII an das Amt für Jugend, Familie und Frauen 

übersandt. 

(4) Im Fallgespräch zur Gefährdungseinschätzung wird entschieden, ob unmittelbar eine 

Kindeswohlgefährdung mit der Notwendigkeit zu sofortiger Krisenintervention vorliegt. Dann 




